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Ich,  

geb. am  
 

 

 

bestätige, dass ich mit diesem Dokument darüber informiert worden bin: 

 

 

• dass Pangenia berechtigt ist, die Einzelverbindungsnachweise (EVN) der jeweiligen Te-

lekommunikationsanbieter anzufordern und gegebenenfalls auf Entstehung der Kosten 

hin zu überprüfen.  

 

• dass Pangenia das Recht hat, mir Kosten, die durch Gespräche/Onlinedienste entstan-

den sind, die nicht unmittelbar mit dem Dienstgeschäft im Zusammenhang stehen, weiter 

zu belasten. 

 

 

Ort, Datum  

Unterschrift  

 


